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„Stadt – Land“:
Interkommunaler Vergleich der Finanzlage
in städtischen und ländlichen Räumen

Grazia Bonvissuto

1.  Einleitung und Problemstellung
Diese Arbeit widmet sich dem Thema „Stadt – Land“, mit 
dem Versuch einer Abgrenzung und dem Aufzeigen der 
wirtschaftlichen Unterschiede der beiden Raumtypen. Es 
folgt eine  Auseinandersetz ung mit der Veränderung der De-
fi nition des ländlichen Raumes und die Aufstellung einer für 
die anschließende Untersuchung der Finanzhaushalte akzep-
tablen Defi nition.

1.1.  Problemstellung
Der Titel dieser Arbeit lautet in seiner Gesamtheit „Stadt-
Land – Interkommunaler Vergleich der Finanzlage in städ-
tischen und ländlichen Räumen“ und weist auf zwei The-
menschwerpunkte hin. Zum einen wird im ersten Teil eine 
genaue Defi nition von Stadt und Land benötigt, um eine Ab-
grenzung und in einem weiteren Schritt  einen Vergleich der 
verschiedenen Raumtypologien zu ermöglichen. Zum ande-
ren wird nach einer Zuteilung der unterschiedlichen Raum-
strukturen in eigens defi nierte Kategorien deren Finanzlage 
genauer betrachtet. Dabei werden schließlich ausgewählte 
Einnahmen und Ausgaben zwischen den Gemeinden ver-
schiedener Raumtypen verglichen, um die raumstrukturelle 
Einordnung mit fi nanziellen Unterschieden unterstreichen 
zu können. Natürlich besteht aber auch die Option, dass 
durch den Vergleich der Gemeindehaushalte die gesamte 
Raumtypologieeinteilung wieder verworfen werden muss.
Zur Bearbeitung des Themas wird der Staat Österreich als 
Forschungsgegenstand herangezogen.

1.2.  Bestehende Herausforderungen und er-
denkliche Schwierigkeiten
Die wohl größte Herausforderung ist die Festlegung einer 
eindeutigen Defi nition des ländlichen Raumes, denn eine 
solche ist im deutschsprachigen Raum nicht vorhanden. Die 
Komplexität liegt dabei im Facett enreichtum des ländlichen 
Raumes und dessen zunehmenden Veränderung mit dem 
Resultat der Entstehung von sogenannten „Zwischenstäd-
ten“, welche eine tatsächliche Abgrenzung zwischen den 
beiden Kategorien Stadt und Land verhindert. Es wird da-
her notwendig sein, zu den beiden Kategorien ländlich und 
städtisch noch weitere Komponenten hinzuzufügen, um im 
weiteren Verlauf mit Hilfe einer scharfen Abgrenzung ein 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.

Eine weitere Schwierigkeit, die im Laufe der Bearbeitung auf-
treten könnte, ist der Umgang mit administrativen Grenzen. 
Eine große Rolle spielt hierbei die fl ächenmäßige Ausdeh-
nung der Gemeindefl äche. Eine Gemeinde mit einer großen 
Fläche ist meist von größerer Vielfalt geprägt als eine klei-
ne Gemeinde. Somit kann eine Vereinheitlichung erschwert 
bzw. u.U. gar verunmöglicht werden. Die Aufl ösung jener 
administrativen Grenzen und die Bildung artgleicher räum-
licher Einheiten kann hierfür eine angemessene Alternative 
bieten.

2.  Ländlicher Raum – Was ist das?
Die Defi nition des ländlichen Raumes stellt auf den ersten 
Blick keine allzu große Schwierigkeit dar. Für viele ist es ein-
deutig, dass es sich hierbei um den Gegenspieler vom städti-
schen Raum handelt und alles, was nicht Stadt ist, Land sein 
muss. 
Vor etwa 100 Jahren hätt e eine solche Schilderung des ländli-
chen Raumes noch zugetroff en, doch seit fast vier Jahrzehn-
ten ist ein Ineinanderfl ießen der räumlichen Strukturen von 
Stadt und Land zu verzeichnen. Es hat sich ein sogenanntes 
Stadt-Land-Kontinuum entwickelt, in welchem sich zwi-
schen Stadt und Land neue Raumstrukturen gebildet haben, 
die sowohl städtische, als auch ländliche Eigenschaften besit-
zen (Weber, 2010, S. 2.).
Mit einer solch einfachen Beschreibung des ländlichen Rau-
mes wird jedoch ein wichtiger Aspekt, und zwar jener der 
Komplexität des ländlichen Raumes, völlig ausgeklammert. 
Man muss sich dessen bewusst sein, dass es nicht mehr DEN 
ländlichen Raum gibt, sondern, dass sehr wohl Unterschiede 
hinsichtlich der Agrarstruktur, aber auch der Wirtschafts-
struktur und –dynamik sowie der landschaftlichen Gegeben-
heiten bestehen (Krajasits, 2008, S. 1)
An die Stelle einer eindeutigen Defi nition des ländlichen 
Raumes muss daher eine weitere Untergliederung der räum-
lichen Strukturen treten, welche im besten Fall einerseits auf-
grund von wirtschaftlichen und andererseits aufgrund von 
raumstrukturellen Kriterien gebildet wird.
In den folgenden Kapiteln wird deshalb eine genaue Unter-
suchung bereits bestehender Methoden zur Abgrenzung der 
ländlichen Raumstrukturen zu den städtischen durchgeführt 
und anschließend eine eigene Methodik für eine solche Diff e-
renzierung aufgestellt.
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2.1.  Bereits bestehende Methoden zur Unter-
scheidung zwischen Stadt und Land

 2.1.1.  Typisierung des ländlichen Raumes durch die OECD
Die OECD [Organisation for Economic Co-operation and 
Development] ist die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung. Insgesamt befasst sich die 
OECD mit sechs Arbeitsbereichen. In vorliegendem Zusam-
menhang ist jedoch nur der Themenbereich Wirtschaft von 
Bedeutung. Im Rahmen dieses Arbeitsbereiches beschäftigt 
sich die OECD neben dem Handel, der Landwirtschaft, dem 
Wett bewerb, und vielem mehr auch mit der räumlichen Ent-
wicklung seiner Mitgliedsländer, wodurch es zu einer Aus-
einandersetz ung mit der Typisierung von Regionen und der 
Entwicklung entsprechender Abgrenzungskriterien kam.1

Die daraus entstandene Raumkategorisierung ist inzwischen 
weit verbreitet und bedient sich hauptsächlich des Indikators 
Bevölkerungsdichte. Mit Hilfe dieser Methodik werden die 
Regionen in drei Typen unterschieden, nämlich in überwie-
gend städtisch, überwiegend ländlich und intermediär2.
Die Typisierung der OECD basiert auf den durch die Europä-
ische Union festgelegten NUTS-III-Ebenen. In Österreich gibt 
es insgesamt 35 NUTS-III-Einheiten, wobei diese „in 26 Fäl-
len aus einem oder mehreren Politischen Bezirken bestehen 
und in den anderen acht Fällen wurden die NUTS-Einheiten 
auf Basis von Gerichtsbezirken festgelegt.“3

Vor der Zuteilung der NUTS-III-Einheiten zu den drei Raum-
typen ist eine Klassifi zierung in zwei Schritt en notwendig. In 
einer ersten Untersuchung werden die Gemeinden nach ih-
rer Bevölkerungsdichte in „städtische“ und „ländliche“ Ge-
meinden unterteilt. Eine „ländliche“ Gemeinde ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie eine Bevölkerungsdichte von weni-
ger als 150 Einwohnern pro km² hat. Folglich ist eine Gemein-
de „städtisch“, wenn der Wert der Bevölkerungsdichte über 
dem genannten Wert liegt. Auf Basis dieser Zuteilung wird 
innerhalb der NUTS-III-Einheiten der Bevölkerungsanteil 
berechnet, welcher seinen Wohnsitz  in so genannten „ländli-
chen“ Gemeinden gemeldet hat. Mit Hilfe dieses Kriteriums 
werden die Regionen in folgende drei Klassen unterteilt:

 „überwiegend ländliche Gebiete“ – über 50% der Ein-
wohner wohnen in ländlichen Gemeinden

 „intermediär“ (= maßgeblich ländlich geprägte Gebiete) – 
zwischen 15% und 50% der Bevölkerung aus ländlichen 
Gemeinden

 „überwiegend urbanisierte Gebiete“ – weniger als 15% 
Bevölkerungsanteil aus ländlichen Gemeinden.4

Eine Typisierung Österreichs nach dieser Methode hat zum 
Ergebnis, dass lediglich 22% der Bevölkerung in städtisch 
geprägten Gebieten leben, da nur das gesamte Bundesland 
Wien und das Rheintal als ein solches ausgewiesen werden 
(siehe Abbildung 1).
Die von der OECD entwickelte Typisierung hat jedoch zwei 
Schwächen bei der Anwendung auf Österreich. Erstens ist 

1  Vgl. OECD, 2010, www.oecd.org.
2  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.
3  Statistik Austria, 2010, www.statistik.at
4  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.

diese Methode für den Gebrauch auf EU-Ebene entwickelt 
worden, aufgrund dessen auch ein entsprechend großes ad-
ministratives Gebiet zur Bearbeitung herangezogen wurde. 
Betrachtet man allerdings die Ergebnisse der OECD Abgren-
zung auf Bundeslandebene, erkennt man, dass sie für die-
se Ebene zu allgemein sind.5 Zweitens handelt es sich beim 
reinen Bezug auf die Bevölkerungsdichte um eine zu starke 
Verallgemeinerung des durchaus heterogenen ländlichen 
Raumes6. Weiterhin wäre der gewählte Grenzwert für die Be-
völkerungsdichte von 150 Einwohner/km² ein zu hoher Wert 
für die Betrachtung Österreichs.

2.1.2.  Der ländliche Raum der europäischen Union7

Die Europäische Union ist sich ebenfalls der Situation be-
wusst, dass die Regionen der EU hinsichtlich ihrer geogra-
phischen, historischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Prägung stark voneinander abweichen. Eine Defi nition des 
ländlichen Raumes auf alleiniger Basis des Kriteriums Bevöl-
kerungsdichte wird folglich nicht als sinnvoll angesehen. Da-
rüber hinaus zieht auch die Europäische Union inzwischen 
aus ihren Untersuchungen den Schluss, dass es nicht nur ei-
nen ländlichen Raum gibt, sondern verschiedene.
Im Zusammenhang mit der Europäischen Union hat der 
ländliche Raum vor allem in Folge der Erstellung des Akti-
onsprogrammes Agenda 2000 an Bedeutung gewonnen. Eine 
Auseinandersetz ung der bisher getroff enen Aussagen über 
den ländlichen Raum, sowie die Ausarbeitung neuer Kriteri-
en für die Kennzeichnung eines solchen wurden notwendig. 
Es wurden schließlich folgende Kriterien für die Abgrenzung 
des ländlichen Raums festgelegt, wobei die Anwendung auf 
NUTS3-Ebene erfolgt.

1. Bevölkerungsdynamik und –struktur: Nicht die Bev-
ölkerungsdichte, sondern die Bevölkerungsentwicklung 
steht im Vordergrund. Auf eine Unterscheidung zwisch-
en natürlichem Bevölkerungszuwachs und dem Saldo 
der Wanderbewegungen muss allerdings geachtet werde. 
Die Bevölkerungsstruktur ist von besonderer Bedeutung, 
da sich aus ihr die Innovationsfähigkeit und der Fortbes-
tand der landwirtschaftlichen Betriebe ablesen lässt (vgl. 
Barthelemy et al., 2008).

2. Einkommen und Beschäftigung: Einen Beitrag zur 
besseren Abgrenzung des ländlichen Raumes leisten diese 
beiden Kriterien vor allem dann, wenn sie in Verbindung 
mit sozioökonomischen Variablen betrachtet werden. Hi-
erfür wird zunächst das BIP pro Kopf betrachtet und da-
raus der Beitrag der Landwirtschaft zum Wohlstand der 
Region herausgearbeitet. Zur genaueren Betrachtung der 
Beschäftigung zählt neben der Arbeitslosenquote auch 
der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtbeschäfti-
gung. 

3. Landschaft und ländlicher Raum: „Struktur und Organ-
isation der Flächen sind Schlüsselelemente in Bezug auf 
die Att raktivität und den “Konsum” von ländlichem 
Raum.“ (Barthelemy et al., 2008)

4. Umwelt und ländlicher Raum: Um die Beziehung 
zwischen Umwelt und ländlichem Raum darzustellen, 

5  Vgl. Weber, 2010, S. 4.
6  Vgl. Krajasits, 2008, S. 1.
7  Vgl. Barthelemy et al., 2008, ec.europa.eu/agriculture.
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wird oftmals auf die verschiedenen Funktionen der Land-
wirtschaft zurückgegriff en, welche wie folgt unterschie-
den werden: 
 „landwirtschaftliche Erzeugung (Primärer Sektor) ;
 Erzeugung von Bedingungen im Raum, die sich vor-

teilhaft auf Dritt e auswirken;
 Erzeugung von Dienstleistungen, die die Landwirte 

traditionell in ihrer Umgebung, innerhalb oder außer-
halb ihres Betriebsgeländes (Pfl ege der Hecken, Wege 
usw.), erbringen.“ (ebd.)

Neben dieser Charakterisierung des ländlichen Raums durch 
EUROSTAT („das statistische Amt der Europäischen Union 
mit dem Auftrag, die Union mit europäischen Statistiken zu 
versorgen, die Vergleiche zwischen Ländern und Regionen 
ermöglichen.“8) hat sich auch die Europäische Kommission 
GD VI „Landwirtschaft und ländliche Entwicklung“ an einer 
Defi nition des ländlichen Raumes versucht.
Als Ausgangsbasis defi niert die GD VI den Verstädterungs-
grad, welcher in enger Verbindung mit der Bevölkerungs-
dichte steht und desweiteren mit der Arbeitskräfteerhebung 
der Mitgliedsstaaten verbunden ist. Anhand dieses Verstäd-
terungsbegriff es soll nun der Charakter des Gebietes be-
stimmt werden, wobei man unter einem Gebiet einen „Kom-
plex von aneinander angrenzenden örtlichen Einheiten (im 
allgemeinen Gemeinden)“ versteht (Barthelemy et al., 2008).

8  EUROSTAT, 2010, epp.eurostat.ec.europa.eu.

„Es wurde ein Algorithmus entwickelt, mit dem die europäi-
schen Regionen drei Kategorien zugeordnet werden:

 dicht besiedeltes Gebiet: ein Komplex aneinandergren-
zender Gemeinwesen - jedes mit einer Dichte von mehr 
als 500 Einwohnern pro km² - mit einer Gesamtbevölke-
rung von mindestens 50.000 Einwohnern;

 mäßig besiedeltes Gebiet: ein Komplex (nicht zu einem 
dicht besiedelten Gebiet gehörender) aneinandergren-
zender Gemeinwesen - jedes mit einer Dichte von mehr 
als 100 Einwohnern pro km² - mit einer Gesamtbevölke-
rung von mindestens 50.000 Einwohnern oder ein Kom-
plex, der an ein dicht besiedeltes Gebiet angrenzt;

 dünn besiedeltes Gebiet: ein Komplex aneinandergren-
zender Gemeinwesen, die weder einem dicht besiedelten 
noch einem mäßig besiedelten Gebiet zugehören.“ (ebd.)

2.1.3.  Defi nition des ländlichen Gebietes durch das öster-
reichische Lebensministerium9

Im Rahmen der EU-Programmperiode 2007-2013 hat das 
Lebensministerium das „Österreichische Programm für die 
Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013“ erstellt. In-
halt dieses Programmes ist es, auf Basis von Stärken-Schwä-
chen-Analysen, die Ziele und Maßnahmen zur Erfüllung der 

9  Vgl. Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 2007, S. 5-8.

Quelle: Bundesamt für Land und Forstwirtschaft , Umwelt und Wasserwirtschaft , 2007, S. 6.

Abb. 1. OECD-Typisierung des ländlichen Raumes
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von der EU festgelegten Schwerpunkte für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes zu fi xieren.
In einer ersten Analyse wird daher neben der Untersuchung 
der administrativen Gliederung Österreichs auch der Ver-
such einer Defi nition des ländlichen Raumes durchgeführt. 
Als Grundlage dient hierzu die Typisierungsmethode der 
OECD. Diese Art der Typisierung wird aber vom Lebens-
ministerium aufgrund seines Bezuges auf die internationa-
le Ebene bemängelt, da somit „die Probleme und Vorzüge 
nicht vollständig und exakt wiedergegeben werden können“ 
(Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, 2007, S. 6.) Die spezielle Siedlungsstruktur Ös-
terreichs mit nur einer einzigen Millionenstadt, einigen weni-
gen Mitt elstädten und zahlreichen Klein- und Kleinststädten, 
sowie einer Besiedelung bis hin zu weit abgelegenen, fast 
unmöglich besiedelbaren Gebieten, erfordert jedoch genau 
diese Exaktheit und Vollständigkeit und somit eine Verschie-
bung auf eine kleinräumigere Ebene.
Das Lebensministerium erarbeitet ein dreistufi ges Verfahren, 
welches eine genauere Defi nition des ländlichen Raumes 
und desweiteren eine schärfere Abgrenzung vom städtischen 
Raum ermöglichen soll.

1. Zuerst kommt es zu einer Klassifi zierung hinsichtlich 
der Einwohnerzahl der Gemeinden. Hierzu werden alle 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 30.000 als 
ländlich eingestuft, jene Gemeinden mit mehr als 30.000 
Einwohnern als nicht ländlich.

2. In einem zweiten Schritt  werden die nicht ländlichen Ge-
meinden weiter unterteilt in ländlich und urban geprägte 
Bereiche. Zu diesem Zweck wird die Berechnung der 
Bevölkerungsdichte herangezogen, welche jedoch nicht 
wie üblich auf Gemeindeebene berechnet wird, sondern 
auf Rasterbasis. Dabei handelt es sich um Quadrate mit 
je 125 Meter Seitenlänge. Der Bezugswert für die Ein-
teilung der Quadrate in ländliche und nicht ländliche 
Gebiete wird auf 150 Einwohner je km² festgelegt. Alle 
Bereiche mit einer geringeren Dichte sind ländlich und 
alle Bereiche über dem Bezugswert sind folglich als nicht 
ländlich defi niert.

3. Im letz ten Arbeitsschritt  wird schließlich noch festgelegt, 
dass nur jene Gemeindeteile mit einer Einwohnerdichte 
kleiner 150 Einwohner/km² tatsächlich als ländlicher 
Raum berücksichtigt werden sollen, welche „sich in den 
Außenzonen der Gemeinden größer 30.000 Einwohner 
befi nden.“10

Als ländlicher Raum gelten nach dieser Klassifi zierungsme-
thode alle Gemeinden, die weniger als 30.000 Einwohner ha-
ben, und jene Außen- und Randbereiche größerer Gemein-
den, deren Einwohnerdichte kleiner 150 Einwohner/km² ist.
Dem Lebensministerium ist es somit geglückt, den Über-
gangsbereich zwischen Stadt und Land besser zu berücksich-
tigen, jedoch kam es zu keiner weiteren Untergliederung des 
stark heterogen geprägten ländlichen Raumes.

10  Bundesamt für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft, 2007, S. 8.

2.1.4.  Typologie des ländlichen Raumes in der Schweiz
Die Schweiz stellt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es 
sich um einen Nachbarstaat Österreichs handelt, eine gute 
Vergleichsbasis dar, sondern auch, weil beide Staaten durch 
ähnliche geographische Gegebenheiten geprägt sind. Zudem 
ist auch in der Schweiz keine einheitliche Defi nition des länd-
lichen Raumes vorhanden, da sich der ländliche Raum auch 
hier einem starken Wandel unterziehen musste und somit 
durch die steigende Heterogenität keine scharfe Abgrenzung 
zwischen Stadt und Land mehr möglich ist (Schweizerische 
Studiengesellschaft für Raumordnung und Regionalpolitik, 
2006, S. 8.). Es gibt jedoch zwei bedeutendere und auch sehr 
bekannte Defi nitionen des ländlichen Raumes, welche sich in 
ihrem Aufb au allerdings stark unterscheiden.
So steht auf der einen Seite die Defi nition des Bundesamtes 
für Statistik (BFS), welches den ländlichen Raum mitt els stati-
scher Daten und im weiteren Sinne mithilfe einer Negativde-
fi nition abgrenzt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte 
Agglomerationsdefi nition und „umschreibt die Ausdehnung 
der städtischen Gebiete, das heißt die Zusammenfassung von 
Kernstädten und der mit ihnen formal und funktional ver-
fl ochtenen Umlandgemeinden.“ (Schuler et al., 2005, S. 76) 
Als Agglomeration gelten hierfür „zusammenhängende Ge-
biete mehrerer Gemeinden mit insgesamt mindestens 20.000 
Einwohnern.“ (Brauchle et al., 2005, S. 8). Zusätz lich müssen 
die Einzelstädte jeweils mindestens 10.000 Einwohner auf-
weisen. Alles, was nicht zu einer Agglomeration hinzuzählt, 
wird schließlich als ländlicher Raum beschrieben.
Auf der anderen Seite steht die problem- und potentialorien-
tierte Gliederung des ländlichen Raumes, die vom Bundes-
amt für Raumentwicklung (ARE) im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Raumentwicklungsberichtes 2005 entwickelt 
wurde. Diese Raumtypologie basiert auf unterschiedlichen 
Potentialen mit verschiedenen Problemen. Für die Katego-
risierung werden drei Kriterien herangezogen, welche wie 
folgt lauten (Bundesamt für Raumentwicklung, 2005, S. 26):

 „Erreichbarkeit der nächsten Agglomeration oder Einzel-
stadt (mit motorisierten Individualverkehr und mit dem 
öff entlichen Verkehr)

 Wirtschaftliche Potentiale (namentlich im Tourismus)
 Einwohnerzahl (ländliche Zentren und Gemeinden mit 

fraglicher kritischer Masse)“

Mithilfe dieser drei Kriterien können folgende drei Raumty-
pologien unterschieden werden:

 „Periurbaner ländlicher Raum mit kurzen Fahrzeiten zum 
nächsten Agglomerations- oder Städtezentrum

 Alpine Tourismuszentren im Berggebiet gelegen, mit min-
destens 100.000 Hotel-Logiernächten pro Jahr

 Peripherer ländlicher Raum mit längeren Fahrzeiten zum 
nächsten Agglomerations- oder Städtezentrum, beste-
hend aus peripheren ländlichen Zentren und Kleinzent-
ren sowie den übrigen peripheren Gemeinden“

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich bei der Defi ni-
tion des BFS um eine stark verallgemeinernde Begriff sab-
grenzung handelt. Es wird wiederum lediglich zwischen 
städtisch und ländlich unterschieden und der Aspekt des 
ineinander Übergreifens dieser beiden Raumstruktur außen 
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vorgehalten. Der Versuch der Bildung von Raumkategorien 
durch das Bundesamt für Raumentwicklung greift diesen 
Aspekt schon eher auf, wobei vor allem der Bezug auf die 
räumliche Lage und den Wirtschaftszweig Tourismus positiv 
anzurechnen ist.

2.1.5.  Negativdefi nition „Stadtregionen“11

Eine weitere Möglichkeit den ländlichen Raum vom städti-
schen Raum abzugrenzen, ist die Zuhilfenahme der Defi ni-
tion von Stadtregionen. Auf dieser Grundlage kann die An-
nahme getroff en werden, dass alle Gebiete, die nicht in den 
Defi nitionsbereich der Stadtregionen fallen, zum ländlichen 
Raum gezählt werden.
Um diese Methode jedoch überhaupt anwenden zu können, 
benötigt es einer näheren Auseinandersetz ung mit dem Be-
griff  der Stadtregionen. Im Falle dieser Arbeit dient hierfür 
die Publikation der Österreichischen Raumordnungskonfe-
renz (ÖROK) mit dem Titel „Räumliche Entwicklungen in 
österreichischen Stadtregionen – Handlungsbedarf und Steu-
erungsmöglichkeiten“, da diese sich auf denselben Analyse-
bereich, dem Staatsgebiet Österreich, bezieht.
Zu Beginn dieses Projektes stehen Auseinandersetz ungen 
mit dem traditionellen Verständnis des Begriff es Stadtregi-
onen, welches überwiegend durch eine gravitationstheore-
tische Interpretationssichtweise geprägt ist. So entwickelte 
beispielsweise Boustedt auf Basis eines monozentrischen 
Verständnisses ein räumliches Modell, in dem die Stadt als 
Zentrum verstanden wird, welches mit seinem Umland 
durch funktionale Verfl echtungen miteinander verbunden 
ist. Für die heutige Verwendung des Begriff es Stadtregionen 
muss dieser traditionelle Ansatz  jedoch unter dem Gesichts-
punkt veränderter „technologischer, kommunikativer und 
wirtschaftlicher Bedingungen“ gesehen werden (Giffi  nger et 
al., 2006, S.1). Der daraus entstehende Prozess der Suburba-
nisierung führt dazu, dass ein polyzentrischer Ansatz  bei der 
Defi nition von Stadtregionen benötigt wird (vgl. Giffi  nger et 
al., 2006, S.1)
Ein neuer räumlicher Ansatz  wird deshalb unter Berück-
sichtigung von Homogenitäts- und Funktionskriterien defi -
niert und unter der Annahme einer „polyzentrischen Sied-
lungsentwicklung in städtischen Agglomerationen folgende 
Raumkategorien abgegrenzt:

 Agglomerationsraum: Jenes Gebiet, das durch relativ 
gleichmäßige Verdichtung als städtischer Siedlungsraum 
zu betrachten ist.

 Kernsiedlungsgebiet: Jenes räumlich geschlossene Teil-
gebiet des städtischen Agglomerationsraumes, das eine 
entsprechende Größe und relativ homogene Dichte auf-
weist.

 Ergänzungsgebiet: Jene weniger dichten und räumlich 
geschlossenen Gebiete von Gemeinden, deren Bevölker-
ung und Beschäftigte mehrheitlich dem Kernsiedlungs-
gebiet zugerechnet werden.

 Außenzone: Geschlossene Gebiete in der Umgebung des 
Agglomerationsraumes, die mit diesem funktional eng 
verknüpft sind.

11  Vgl. ÖROK, 2009, S. 47-59.

 Stadtregionen: Funktional räumliche Einheiten, die sich 
aus dem städtisch verdichteten Agglomerationsraum und 
der diesem zugeordneten Außenzonen zusammensetz t.“ 
(ÖROK, 2009, S. 53f)

Zusätz lich wird in der Analyse nicht von Gemeinden oder 
Siedlungseinheiten ausgegangen, sondern „Rasterzellen von 
500*500 m Seitenlänge verwendet, denen jeweils die genaue 
Anzahl an Wohnbevölkerung und Beschäftigten zugeordnet 
ist“ (ÖROK, 2009, S. 54). Somit kann eine genauere Berech-
nung statt fi nden, welche auch Merkmale wie Nachbarschaft, 
Distanzen oder Flächen berücksichtigen kann.
Für die Anerkennung eines Gebietes als Agglomerations-
raum werden schließlich benachbarte Rasterzellen mit einer 
kombinierten EinwohnerInnen-/Arbeitsplatz zahl von min-
destens 20.000 benötigt. Zusätz lich muss die EinwohnerIn-
nen-/Arbeitsplatz dichte der einzelnen Rasterzellen über 250 
liegen. Darüber hinaus wird ein „hoch verdichtetes Zentrum 
mit einer Mindestfl äche von 2 km² und einer EinwohnerIn-
nen-/Arbeitsplatz dichte von über 2.500 je Rasterzelle“ (ebd.) 
vorausgesetz t, welches dem Kernsiedlungsgebiet entspricht. 
Um die Analyse von der Rasterebene auf die Gemeindeebene 
anzuheben, wird davon ausgegangen, „dass Gemeinden, in 
denen mehr als 50% der EinwohnerInnen plus Beschäftigte 
am Arbeitsort im 500-m-rasterbasierten Kernsiedlungsgebiet 
liegen, den gemeindebasierten Agglomerationsraum bilden“ 
(ebd.). Somit ist auch das Ergänzungsgebiet eindeutig defi -
niert.
Die Außenzone wird schließlich über die Pendlerverfl ech-
tungen den jeweiligen Agglomerationsräumen zugeordnet. 
Es wird dabei die Annahme getroff en, dass all jene Gemein-
den zur Außenzone zählen, „deren TagesauspendlerInnen zu 
mehr als 45% in den Agglomerationsraum pendeln“ (ÖROK, 
2009, S. 55). Es werden dabei jedoch nur Gemeinden betrach-
tet, deren AuspendlerInnenzahl über 100 beträgt. Ausnah-
men wurden nur dann gemacht, wenn das Bestreben der Ab-
grenzung einer kontingenten Region nicht geglückt ist.
Für Österreich konnten in Folge dieser Abgrenzungskriteri-
en 38 Stadtregionen defi niert werden, welche zusammen 964 
Gemeinden umfassen (siehe Abbildung 2). Ein Dritt el dieser 
Gemeinden kann dabei dem Agglomerationsraum zugeteilt 
werden, die restlichen 2/3 zählen zur Außenzone. Obwohl 
die Stadtregionen nur circa ein Dritt el der Gesamtfl äche aus-
machen, beherbergen sie 69 Prozent der österreichischen Be-
völkerung, wobei wiederum mehr als 50 Prozent davon in 
den Agglomerationsräumen wohnen.
Zusätz lich zur Abgrenzung der österreichischen Stadtregi-
onen erfolgte eine Typisierung anhand der drei relevanten 
Strukturdaten Größe der Stadtregion, Wirtschaftsstruktur 
und Einbett ung in das Siedlungssystem und eine anschlie-
ßende Gruppeneinteilung. Das Ergebnis ergab eine Eintei-
lung der Stadtregionen nach neun Typen, welche wie folgt 
benannt wurden:

 Typ 1: Metropolregion Wien
 Typ 2: Größere Mitt elstadtregionen mit hohem Anteil ur-

baner Dienstleistungen
 Typ 3: Klein- und Mitt elstadtregionen mit hohem Anteil 

urbaner Dienstleistungen
 Typ 4: Industriell geprägte Kleinstadtregionen in der 
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Nähe von Großstadtregionen
 Typ 5: Industriell geprägte Klein- und Mitt elstadtre-

gionen im Siedlungsverband
 Typ 6: Touristisch geprägte Kleinstadtregionen in sin-

gulärer Lage
 Typ 7: Industriell geprägte Kleinstadtregionen in sin-

gulärer Lage
 Typ 8: Wirtschaftlich diversifi zierte Kleinstadtregionen in 

singulärer Lage
 Typ 9: Wirtschaftlich diversifi zierte Kleinstadtregionen in 

der Nähe größerer Mitt elstadtregionen.

Dieses Projekt der Abgrenzung österreichischer Stadtregio-
nen stellt hinsichtlich der eindeutigen Defi nition von Kern-
siedlungsgebieten, Ergänzungsgebieten und vor allem der 
Außenzonen eine gute Ausgangsbasis für die Abgrenzung 
des ländlichen Raumes dar. Das bedeutet, dass das Problem 
der Ungewissheit der Lage von Gemeinden mit ländlichen 
Strukturen beseitigt ist. Soll jedoch innerhalb des ländlichen 
Raumes eine weitere Unterscheidung beispielsweise auf-
grund der Bevölkerungsdichte oder der Wirtschaftsstruktur 
vorgenommen werden, stellt die Defi nition von Stadtregio-
nen keine ausreichende Grundlage dar.

2.1.6.  Der ländliche Raum im Gesetz 
Für die Durchsetz ung einer einheitlichen Verwendung des 
Begriff es ländlicher Raum wäre eine Festlegung einer ge-
nauen Defi nition mithilfe rechtlicher Mitt el das geeignetste 
Mitt el. Das Problem hierbei ist allerdings, dass der ländliche 
Raum sich immer noch in einem starken Wandel befi ndet 
und eine eindeutige Abgrenzung in nächster Zeit noch nicht 
möglich sein wird. Darüber hinaus sind so unterschiedliche 
Methoden der Begriff sbestimmung bekannt, dass eine Eintei-
lung in richtig und falsch ebenso wenig denkbar ist.
Trotz  all dieser Vorwände hat sich das Bundesland Oberös-
terreich dazu entschlossen in seinem Landesraumordnungs-
programm Raumtypen abzugrenzen, worunter sich auch der 
Raumtyp ländlicher Raum befi ndet. Eine gewisse Bedeu-
tung kommt dem ländlichen Raum ebenfalls im Landwirt-
schaftsgesetz  1992 im Zusammenhang mit Berggebieten und 
benachteiligten förderungswürdigen Gebieten zu. Da das 
Landwirtschaftsgesetz  jedoch keine wirkliche Defi nition des 
ländlichen Raumes liefert wird hier nur kurz auf das Ober-
österreichische Landesraumordnungsprogramm von 1998 
eingegangen.

Oberösterreichisches Landesraumordnungsprogramm 
199812

Laut der Verfassung des Oberösterreichischen Landes-
raumordnungsprogrammes 1998 werden die festgelegten 
Raumtypen sowohl nach sozioökonomischen, als auch nach 
landschaftlichen Strukturen festgelegt. Die Zuordnung er-
folgt dabei auf Gemeindeebene, wobei als Bedingung einer 
Zuweisung zu einem bestimmten Raumtypen gegeben sein 
muss, dass „zumindest vier aneinandergrenzende Gemein-
den die Kriterien desselben Typs erfüllen.“ (OÖ Landes-

12  Vgl. OÖ Landesraumordnungsprogramm, 1998, §3. 

raumordnungsprogramm, 1998, Abs. 1 §3)
Insgesamt werden im OÖ Landesraumordnungsprogramm 
(§3) sechs verschiedene Raumtypen defi niert, die nachkom-
mend näher erläutert werden und in Abbildung 3 dargestellt 
sind.

 Raumtyp 1 sind die Statutarstädte. Sie umfassen die 
Stadtgebiete der Statutarstädte Linz, Steyr und Wels.

 Raumtyp 2 sind die städtischen Umlandbereiche. Für die 
Zuteilung einer Gemeinde zu diesem Typ müssen folgen-
de Bedingungen erfüllt werden:
o mehr als 40% der Beschäftigten pendeln in das zuge-

ordnete städtische Zentrum aus,
o die Bevölkerungszunahme 1981- 1991 betrug mehr als 

10% oder
o die Bevölkerungsdichte (Zahl der Einwohner 1991 

pro km² Dauersiedlungsraum) beträgt mehr als 400.

 Raumtyp 3 sind Gemeinden des ländlichen Raumes, wo-
bei dieser durch folgende Kriterien gekennzeichnet ist:
o die Bevölkerungszunahme 1981-1991 lag unter 10%,
o die Bevölkerungsdichte beträgt weniger als 250 Ein-

wohner/km² Dauersiedlungsraum,
o weniger als 20 Gästeübernachtungen/Einwohner im 

Jahr 1997.

 Raumtyp 4 ist der ländliche Raum mit Tourismusfunk-
tion und befolgt überwiegend dieselben Kriterien wie 
Raumtyp 3, jedoch werden in diesen Gemeinden mehr 
als 20 Gästeübernachtungen/Einwohner im Jahr 1997 ver-
zeichnet.

 Raumtyp 5 sind die Verdichtungsgebiete im ländlichen 
Raum, welche durch nachfolgende Kriterien charakterisi-
ert sind:
o Lage außerhalb der Raumtypen 1 und 2,
o die Bevölkerungszunahme 1981 – 1991 betrug mehr 

als 10% oder
o die Bevölkerungsdichte beträgt mehr als 250,
o weniger als 20 Fremdenverkehrs-Nächtigungen pro 

Einwohner im Jahr 1997.

 Raumtyp 6 ist der ländliche Raum mit Verdichtungsgebi-
eten und Tourismusfunktion, welcher sowohl durch die 
Kriterien des Raumtyps 4, als auch 5 gekennzeichnet ist.

2.2.  Eigener methodischer Ansatz  zur Defi nition 
des ländlichen Raumes in Österreich
Für die Entwicklung eines eigenen methodischen Ansatz es 
zur Defi nition des ländlichen Raumes wird nun versucht, alle 
positiven Aspekte der aufgezeigten Methoden sinnvoll mitei-
nander zu verknüpfen. Aufgrund der zahlreichen Merkmale, 
welche sich aus der Recherche ergeben, kam es zur Erarbei-
tung zweier unterschiedlicher Varianten. Für diese Publika-
tion wird allerdings darauf verzichtet, die zweite Variante, 
welche im weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt wird, 
näher zu erläutern. Es soll nur so viel erwähnt sein, dass es 
sich dabei um eine Negativdefi nition mit starkem Bezug zur 
Stadtregionsdefi nition der ÖROK handelt. Dadurch konnte 
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Quelle: Statistik Austria, 2010, www.statistik.at

Abb. 2. Stadtregionen Österreichs

Quelle: Land Oberösterreich, 1998, www.land-oberoesterreich.gv.at.

Abb. 3. Landesraumordnungsprogramm Oberösterreich – Raumtypisierung
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auf eine ausgezeichnete Datenbasis zurück gegriff en werden. 
Diese Informationen auf kommunaler Ebene fl ießen hier je-
doch nur am Schluss der Analyse als Überprüfungskriterien 
ein. Somit handelt es sich bei Variante 1 um die Hauptmetho-
de zur Abgrenzung, während Variante 2 lediglich die Über-
prüfung der Hauptmethode darstellt.

   Hauptvariante – „Facett en des ländlichen Raumes“
In der Hauptvariante „Facett en des ländlichen Raumes“ wird 
versucht, anhand mehrerer Indikatoren die Vielfalt des länd-
lichen Raumes zu berücksichtigen, um mehrere Raumtypen 
festlegen zu können, welchen die Gemeinden schließlich zu-
geordnet werden. Bei den genannten Indikatoren handelt es 
sich um die

 Einwohnerzahl,
 Gemeindefl äche,
 Flächennutz ung und
 die Bevölkerungsentwicklung.

Welchen Einfl uss diese Merkmale schließlich im Bezug auf 
die Kategorisierung der Gemeinden haben und wie sie in die 
Analyse einfl ießen, wird in den folgenden Absätz en näher 
erläutert.

1. Zu Beginn steht eine Festlegung der städtischen Gemein-
den auf Basis der Einwohnerzahl. Es wird davon ausge-
gangen, dass alle Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl 
von über 30.000 von einem städtischen Charakter geprägt 
sind.

2. In einem zweiten Schritt  kommt es zur Berechnung der 
Bevölkerungsdichte aller Gemeinden. Hierbei sind meh-
rere Varianten möglich. Einerseits kann die Bevölker-
ungsdichte auf Basis der Gesamtfl äche der Gemeinden 
berechnet werden. Andererseits ist es für manche Ge-
meindetypen von Vorteil, die Bevölkerungsdichte nur 
auf den  Dauersiedlungsraum zu beziehen. Desweiteren 
kann der Grenzwert, welcher den Übergang von Stadt zu 
Land markiert, sich zum Einen am Durchschnitt swert der 
Bevölkerungsdichte aller österreichischen Gemeinden 
orientieren und zum Anderen kann dieser auch auf dem 
Median der Bevölkerungsdichte beruhen. Anhand dieses 
Grenzwertes werden alle Gemeinden mit einer höheren 
Bevölkerungsdichte zum städtischen Raum dazu gezählt, 
wenn sie diesem nicht bereits seit dem ersten Analyse-
schritt  zugehörig sind.
Um eine bestmögliches Ergebnis zu erhalten, werden 
alle vier Varianten durchgerechnet und aufgrund der 
bestehenden Unterschiede in den Ergebnissen wird man 
sich für die weiteren Berechnungsschritt e auf eine aus-
gewählte Berechnungsart konzentrieren.

3. Die Ergebnisse dieser Analyse werden schließlich ähnlich 
der OECD-Typisierung in einem größeren Zusammen-
hang betrachtet. Hierfür wird jedoch nicht innerhalb von 
NUTS-III-Einheiten, sondern auf Bezirksebene jener Bev-
ölkerungsanteil berechnet, welcher laut der obigen Ab-
grenzung im ländlichen Raum lebt. Die Bezirke werden 
je nach ihrem Bevölkerungsanteil folgenden vier Klassen 
zugeteilt:

 „überwiegend ländliche Gebiete“ – über 50% der Ein-
wohner stammen aus ländlichen Gemeinden

 „intermediäre Gebiete“ – zwischen 15% und 50% der 
Bevölkerung leben in ländlichen Gemeinden

 „überwiegend urbanisierte Gebiete“ – weniger als 
15% der Bevölkerung stammt aus ländlichen Gemein-
den

 „Städtische Gebiete“ – Bezirk, welcher lediglich aus 
einer bereits im ersten Arbeitsschritt  als städtisch be-
zeichneten Gemeinde besteht

Anschließend kommt es zu einer genaueren Betrachtung 
der unterschiedlichen Flächennutz ungen innerhalb der 
Gemeinden. Diese Untersuchung basiert auf der Annah-
me, dass Gemeinden mit einem hohen Anteil an land-
wirtschaftlich genutz ter Fläche bzw. an Waldfl äche auch 
innerhalb des ländlichen Raumes liegen müssen. Deshalb 
kommt es zur Berechnung der prozentuellen Flächenan-
teile der jeweiligen Nutz ungen, welche nachfolgend mit 
den bereits bestehenden Zuteilungen zu Stadt oder Land 
verglichen werden.

4. Im vierten und vorletz ten Analyseschritt  wird die Bev-
ölkerungsentwicklung betrachtet. Hierfür wird für den 
Zeitraum 1981- 2008 errechnet, ob es in einer Gemeinde 
zu einer Bevölkerungszunahme gekommen ist oder ob 
eine Gemeinde einen Bevölkerungsverlust verzeichnen 
musste. Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden 
schließlich wiederum auf Bezirksebene aggregiert.

5. Abschließend werden die Ergebnisse der ÖROK Untersu-
chung der Stadtregionen bezüglich der Außenzonen von 
Agglomerationsräumen zur Analyse hinzugezogen. So-
mit soll überprüft werden in welchem Ausmaß die durch 
diese Methode defi nierten ländlichen Gemeinden in den 
Außenzonen von Agglomerationsräumen liegen.

 2.3.  Ergebnis der Anwendung der eigenen Ab-
grenzungsmethodik
Wie bereits erwähnt, wird für die Bestimmung der Raum-
typen für Österreich im Rahmen dieser Arbeit die Abgren-
zungsmethodik der Variante 1 – „Facett en des ländlichen 
Raumes“ herangezogen. Weiters ist zu anzumerken, dass 
Wien innerhalb dieser Methodik keinen Sonderfall darstellt, 
da angenommen wird, dass die Sonderstellung der Haupt-
stadt Österreichs durch die Anwendung des ersten Analyse-
schritt es nicht zu einer starken Beeinträchtigung der weiteren 
Ergebnisse führen wird.

2.3.1.  Festlegung der städtischen Gemeinden auf Basis der 
Einwohnerzahl
Im ersten Analyseschritt  werden wie bereits beschrieben alle 
städtischen Gemeinden Österreichs mit einer Bevölkerungs-
zahl von mehr als 30.000 von allen anderen Gemeinden abge-
grenzt. Mithilfe dieser Abgrenzung kann festgestellt werden, 
dass lediglich zwölf Gemeinden zusätz lich zu Wien diesen 
Grenzwert überschreiten. Das bedeutet, dass lediglich 0,5% 
der österreichischen Gemeinden als städtisch bezeichnet 
werden können.
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2.3.2.  Berechnung der Bevölkerungsdichte
Im Zuge des zweiten Arbeitsschritt es kommt es zur Berech-
nung der Bevölkerungsdichte in den unterschiedlichen Ge-
meinden und der Zuteilung dieser zu den zuvor erarbeiteten 
Gebietstypen.
Diese Analyse wird auf vier bereits näher beschriebene Ar-
ten durchgeführt und anschließend das optimale Ergebnis 
in den nachfolgenden Schritt en berücksichtigt. Im Zuge der 
Berechnung der Bevölkerungsdichte werden die Ergebnisse 
auf Gemeindeebene mitt els Bevölkerungsschlüssel auf die 
Bezirksebene hochgerechnet (siehe Kapitel 2.2.1.).
Das Ergebnis zeigt schließlich, dass sich vor allem bei der 
Verwendung unterschiedlicher Grenzwerte die Anzahl der 
Bezirke in den einzelnen Gebietstypen stark verändert (sie-
he Tabelle 1). Vergleicht man die Ergebnisse der Berechnun-
gen mit der Gemeindefl äche als Grundlage und jener mit 

dem Dauersiedlungsraum als Flächenindikator, dann sind 
nur geringe Abweichungen zu erkennen. Der Grund dafür 
ist wahrscheinlich der Bezug zu den jeweiligen Mitt elwerten 
und Medianen, wodurch der Flächenunterschied berücksich-
tigt wird. 
Für die weiteren Analyseschritt e wird jene Methode ver-
wendet, welche die Bevölkerungsdichte mit dem Indikator 
Dauersiedlungsraum berechnet und als Grenzwert den Mit-
telwert der berechneten Bevölkerungsdichten heranzieht (in 
Tabelle 1 wird diese als DRS1 bezeichnet). Die Gründe dafür 
sind erstens die hohe Anzahl an sehr großfl ächigen, aber 
nur dünn besiedelten Gemeinden innerhalb Österreichs und 
zweitens die Berücksichtigung der Möglichkeit, dass bei 
großfl ächigen Gemeinden sich das Siedlungsgebiet auf we-
nige Flächen konzentriert und deshalb trotz dem eine relativ 
hohe Bevölkerungsdichte entstehen kann.

1G1: Berechnung der Bevölkerungsdichte mit dem Indikator Gemeindefl äche und Festlegung des Grenzwertes anhand 
des Mittelwertes
²G2: Berechnung der Bevölkerungsdichte mit dem Indikator Gemeindefl äche und Grenzwertfestlegung mithilfe des 
Medianen
³DRS1: Berechnung der Bevölkerungsdichte auf Basis des Dauersiedlungsraumes und Grenzwertfestlegung mithilfe des 
zugehörigen Mittelwertes
4DRS2: Berechnung der Bevölkerungsdichte auf Basis der Fläche des Dauersiedlungsraumes und Festlegung des Grenz-
wertes anhand des Medians

Tabelle 1. Anzahl und Anteilswerte der Bezirke nach vier Varianten berechnet und aufge-
teilt auf Gebietstypen

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 2. Anzahl und Anteil der Bezirke, Gemeinden und Bevölkerung der vier Gebietstypen1

1Berechnung auf Basis der Variante DRS1, bei der sich die Bevölkerungsdichte am Dauersiedlungsraum und der Grenzewert am zuge-
hörigen Mittelwert orientiert

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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Bei einer genaueren Betrachtung der gewählten Berechnungs-
art zählen neben den dreizehn bereits als Stadt identifi zierten 
Gemeinden 68 weitere Gemeinden zu den Gebietstypen städ-
tisch oder überwiegend urbanisiert. Weiters bedeutet dies, 
dass anhand dieser Analysemethodik rund 65% der österrei-
chischen Gemeinden eindeutig nicht als ländlich angesehen 
werden können (siehe Tabelle 2).
Anhand der eigens defi nierten Einteilung liegen 57% der ös-
terreichischen Bezirke in überwiegend ländlichen Gebieten. 
Nur vier Bezirke können als überwiegend urbanisiert cha-
rakterisiert werden. Bei den dreizehn städtischen Gebieten 
handelt es sich um jene Bezirke, in denen sich jene Gemein-
den befi nden, welche im ersten Arbeitsschritt  als städtisch 
bezeichnet wurden.
Bezüglich der Verteilung der Bevölkerung auf die einzel-
nen Gebietstypen ist festz uhalten, dass in den überwiegend 
ländlichen Gebieten nur marginal mehr Einwohner zu ver-
zeichnen sind, als in den städtischen Gebieten. Innerhalb der 
städtischen Gebiete muss es daher zu einer deutlich höhe-
ren Konzentration der Bevölkerung kommen, da dieser Ge-
bietstyp sowohl weniger Bezirke, als auch weniger Gemein-
den umfasst.

2.3.3.  Untersuchung der Flächennutz ungen
Im Rahmen der Untersuchung der Flächennutz ung sollen ei-
nerseits forst- und landwirtschaftlich genutz te Flächen, wel-
che einen Hinweis auf den ländlichen Raum darstellen, und 
andererseits Baufl ächen, die vor allem für städtische Gebiete 
charakterisierend sind, berücksichtigt werden.
Die Grundlage für die Berechnung der Anteile der forst- und 
landwirtschaftlich genutz ten Flächen bilden die von der Sta-
tistik Austria zur Verfügung gestellten Flächennutz ungsty-
pen Baufl äche, Landwirtschaft, Gärten, Weingärten, Alpen, 
Wald, Gewässer und Sonstige.
Zu Beginn werden die vier defi nierten Gebietstypen in ih-
rer Gesamtheit betrachtet und deren Anteilswerte an den 
verschiedenen Flächennutz ungen errechnet. Das Ergebnis 
ist in Tabelle 3 dargestellt und zeigt, dass der Gebietstyp 0 
(überwiegend ländliche Gebiete) in Österreich am häufi gsten 
vertreten ist, denn dieser nimmt bei jeder Flächennutz ungs-
kategorie einen Anteil von über 50 Prozent an. Die Spitz en-
reiterrolle nehmen hierbei die Flächennutz ungen Weingär-
ten, Landwirtschaft und Alpen an.
Die beiden Gebietstypen „überwiegend städtische Gebiete“ 
(2) und „städtische Gebiete“ (3) weisen auf ihren Gemeinde-
fl ächen nur einen geringen Anteil an solchen Flächennutz un-
gen auf. Hier überwiegen die Flächennutz ungen Baufl ächen 
und Gärten, diese sind wiederum die am wenigsten vorzu-
fi ndenden Flächennutz ungen in den überwiegend ländlichen 
Gebieten.
Desweiteren wird in Tabelle 3 der Anteil je Nutz ung innerhalb 
der vier Gebietstypen angegeben. Hier wird der andersgear-
tete Aufb au der Gebietstypen in ihrer Flächennutz ung noch 
einmal deutlicher. Besonders auff allend ist der hohe Anteil 
an Baufl ächen (22%) in den „städtischen Gebieten“ (3). Da-
hingegen ist sowohl der Anteil der Landwirtschafts- und der 
Waldfl ächen in den „überwiegend ländlichen Gebieten“ (1) 
maßgeblich höher als in den „städtischen Gebieten“ (3). Ein 

merklicher Unterschied zwischen diesen beiden Gebieten ist 
auch in ihrem Anteil an Alpen zu erkennen.
Darüber hinaus wurde eine weitere Analyse auf Bezirksebe-
ne durchgeführt. Hierfür wurden die Flächen der Nutz ungen 
Landwirtschaft, Alpen und Wald je Bezirk addiert und der 
Anteil an der Gesamtfl äche errechnet. Schließlich werden die 
Bezirke nach Gebietstypen, in solche mit einem Anteil über 
70% an forst- und landwirtschaftlichen Flächen und in solche 
mit einem Flächenanteil unter 70% aufgeteilt.
In Tabelle 4 ist das Ergebnis dieses Berechnungsschritt es dar-
gestellt. Erwähnenswert ist, dass auch die Städtischen Gebie-
te, welche eigentlich aufgrund ihrer Bevölkerungszahl und 
auch hinsichtlich ihrer Bevölkerungsdichte eindeutig auf 
eine städtische Raumstruktur hinweisen, oftmals einen ho-
hen Anteil an Landwirtschaft und Wäldern verzeichnen.
Um das Ergebnis zu überprüfen wurde dieselbe Berechnung 
auf Gemeindeebene durchgeführt. Es wurde wiederum eine 
Grenze bei einem Anteil von 70 Prozent an Landwirtschafts-, 
Wald- und Alpenfl ächen gezogen. Wie in Tabelle 4 ersichtlich 
ist, stimmen die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Ausprägung 
mehr oder weniger überein. Sind große Unterschiede vor-
handen, dann ist dies auf die Zusammenfassung der Ge-
meinden zu Bezirken im ersten Teil als Ursache anzusehen.
 Wiederholt zeigt sich, dass auch in den „überwiegend städ-
tischen Gebieten“ und in den „städtischen Gebieten“, Grün- 
und Waldfl ächen einen großen Anteil in Anspruch nehmen. 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Österreich 
aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten und dem 
starken Schwerpunkt auf Tourismus sehr viel Wert auf die 
Erhaltung seiner Grün- und Waldfl ächen legt.
Eine Kennzeichnung der Bezirke als ländlich oder nicht, auf-
bauend allein auf dem Kriterium der Anteile der Flächennut-
zungsarten wäre daher nicht zielführend und müsste wie in 
diesem Fall zusätz liche Kriterien berücksichtigen.

2.3.4.  Analyse der Bevölkerungsentwicklung
Für die Analyse der Bevölkerungsentwicklung stehen die 
Bevölkerungszahlen zum Zeitpunkt der Volkszählungen aus 
den Jahren 1981, 1991 und 2001 zur Verfügung. Zusätz lich 
kann auf die Daten  des Bevölkerungsstandes zum Jahresbe-
ginn der Jahre 2006 bis 2008 zugegriff en werden.
Zur Vereinfachung der Abgrenzung der Gemeinden bzw. 
der Bezirke als ländlich oder städtisch wird lediglich die Be-
völkerungsentwicklung zwischen den Jahren 1981 und 2008 
errechnet. Weiters werden die Gemeinden anhand dieser Be-
rechnung nur in jene unterteilt, welche einen Bevölkerungs-
zuwachs verzeichnen konnten, und in solche, welche mit ei-
nem Bevölkerungsverlust zu kämpfen hatt en.
Anhand Tabelle 5 ist eindeutig zu erkennen, dass vor allem 
die überwiegend ländlichen und die intermediären Gebiete 
von Bevölkerungsverlusten gekennzeichnet sind. In den Ge-
bietstypen 2 und 3 sind kaum Abnahmen der Bevölkerungs-
zahl zu verzeichnen. Das Prinzip der Landfl ucht wird mit 
dieser Analyse folglich nachdrücklich bestätigt.
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2.3.5.  Vergleich mit Stadtregionen Österreichs
Der Vergleich der defi nierten Gebietstypen dieser Arbeit mit 
der Zuteilung der Gemeinde zu Kernstädten, Agglomera-
tionsräumen und Außenzonen der ÖROK erfolgt in erster 
Linie zur Überprüfung, in wie weit Gemeinden aus über-
wiegend ländlichen und intermediären Gebieten in diese Be-
reiche hineinfallen. Auf diese Weise kann der Faktor Entfer-
nung zu zentralen Orten bzw. Städten in einer vereinfachten 
Vorgehensweise berücksichtigt werden.

Für diese Analyse wird der jeweilige Prozentsatz  errechnet, 
zu welchem die verschiedenen Raumeinteilungen mitein-
ander übereinstimmen. Das Ergebnis (siehe Tabelle 6) erfüllt 
schließlich die Erwartung, dass nur ein sehr geringer Anteil 
an Gemeinden in überwiegend ländlichen Gebieten in Kern-
stadtbereichen oder Agglomerationsräumen liegen. Genau 
umgekehrt spielt es sich bei den städtischen Gebieten ab. 
Diese befi nden sich zum größten Teil weder in den Außenzo-
nen noch außerhalb von Stadtregionen. 

Tabelle 3. Anteile der Flächennutzungen je Gebietstyp und je Nutzung

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 4. Anzahl der Bezirke und Gemeinden mit hohen Anteilen 
an den Flächennutzungen Landwirtschaft , Wald und Alpen

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.

Tabelle 5. Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum 1981-2008

a negativ: Bevölkerungsverlust im Zeitraum 1981-2008
b positiv: Bevölkerungszunahme im Zeitraum 1981-2008

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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3.  Vergleich der Finanzlage im 
ländlichen und städtischen Raum
Nachdem nun jede Gemeinde einem Gebietstyp zugeteilt 
wurde, kann an die Beantwortung der zweiten großen For-
schungsfrage, der Frage nach den Unterschieden zwischen 
den Gebietstypen hinsichtlich der fi nanziellen Lage der Ge-
meinden, herangetreten werden.
Hierfür wird zuerst festgelegt, anhand welcher Einnahmen 
und Ausgaben und der daraus abgeleiteten Indikatoren die 
Gebietstypen verglichen werden sollen. Anschließend wird 
ein Vergleich einzelner Einnahmen- und Ausgabenkategori-
en vollzogen. Zum Schluss wird noch die Entwicklung des 
Gemeindehaushaltes vom Jahr 2000 bis in das Jahr 2008 un-
tersucht.

3.1.  Festlegen der zu vergleichenden Einnahmen 
und Ausgaben
Für den Vergleich der in Kap. 2 defi nierten Gebietstypen 
wird der Gemeindehaushalt der Gemeinden aus dem Jahr 
2008 mithilfe einer vereinfachten Version der ökonomischen 
Gliederung auf Basis des Rechnungsabschluss gemäß VRV 
1997 idF. BGBl. II Nr. 118/2007 analysiert.
Tabelle 7 zeigt diese Ein- und Ausgabenkategorien, welche 
entweder laufend oder der Vermögensgebarung zugehörig 
sind.

3.2.  Vergleich der Finanzlage der einzelnen Ge-
bietstypen
Die verschiedenen Einnahmen- und Ausgabenkategorien 
des Gemeindehaushaltes werden für die Gesamtheit der Ge-
meinden der jeweiligen Gebietstypen auf drei unterschied-
liche Arten dargestellt. Neben der Gesamtsumme und dem 
Anteilswert wird ein Pro-Kopf-Wert berechnet, welcher am 
aussagekräftigsten ist.

3.2.1.  Vergleich der Finanzlage im Gesamtüberblick
In den beiden nachfolgenden Tabellen werden je Gebietstyp 
zuerst dessen Anteil an den verschiedenen kommunalen Ein-

nahmen und Ausgaben sowie der Anteil der einzelnen Kate-
gorien innerhalb der Gebietstypen dargestellt. Anschließend 
werden die Pro-Kopf-Werte der Gebietstypen miteinander 
verglichen.
Die grau markierten Felder verweisen dabei auf jene Werte, 
bei welchen zwischen überwiegend ländlichen Gebieten und 
städtischen Gebieten sehr große Unterschiede festgestellt 
werden können, sowie auf solche, welche sich erstaunlicher-
weise sehr ähnlich sind.
Folgende Besonderheiten konnten mitt els der Berechnung 
der Anteilswerte je Gebietstyp und je Einnahmen- und Aus-
gabenkategorie identifi ziert werden (siehe Tabelle 8):

 Laufende Transfereinnahmen von Trägern öff entlichen und 
privaten Rechts: In dieser Kategorie der ökonomischen 
Gliederung profi tieren vor allem die städtischen Gebiete 
(3). Hierbei wird vermutet, dass es sich mehrheitlich um 
Transfereinnahmen von Trägern privaten Rechts handelt, 
da Förderungen von öff entlichen Rechtsträgern eher in 
überwiegend ländlichen Gebieten erwartet wird. Wie 
wichtig diese Einnahmen für städtische Gebiete wirklich 
sind zeigt auch der Anteil von 20% innerhalb des Gebi-
etstyps.

 Kapitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts: Die über-
wiegend ländlichen Gebiete beanspruchen in dieser Ein-
nahmekategorie fast 50 Prozent der gesamten Kapital-
transfers für sich. Hiermit wird die Vermutung bestätigt, 
dass ländliche Gemeinden hauptsächlich von Land, 
Bund oder der Europäischen Union unterstütz t werden. 
Es muss aber erwähnt werden, dass auch die städtischen 
Gebiete mit knapp 25 Prozent einen relativ großen An-
teil an diesen Kapitaltransfers erhalten. Dieser Kategorie 
wird jedoch in städtischen Gebieten deutlich weniger Be-
deutung  zugewiesen als in den überwiegend ländlichen 
Gebieten (0). Sie beanspruchen innerhalb dieses Gebietst-
yps 8,6% der Gesamteinnahmen.

 Schuldenaufnahme: Der Anteil der  Schuldenaufnahme in 
städtischen Gebieten ist um zirka 5 Prozent höher als jener 
in den überwiegend ländlichen Gebieten. Dafür können 
mehrere Ursachen in Frage kommen. Einerseits besteht 
die Möglichkeit, dass die ländlichen Gemeinden bereits 
so hoch verschuldet sind, dass sie keine weiteren Schul-
den aufnehmen können. Andererseits spielen mit Sicher-

Tabelle 6. Anteil der Gemeinden nach Gebietstypen, welche mit den Stadtregionstypen übereinstim-
men (alle Angaben in Prozent)

Quelle: Statistik Austria, 2010; eigene Berechnungen, 2010.
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heit auch die zahlreichen Großprojekte in den städtischen 
Gebieten eine große Rolle hinsichtlich der hohen Schulde-
naufnahmen in eben diesen Gebieten. Ähnlich wie beim 
Kapitaltransfer hat auch die Schuldenaufnahme in über-
wiegend ländlichen Gebieten eine größere Bedeutung für 
die Gesamteinnahmen des Gemeindehaushaltes, als in 
städtischen Gebieten.

 Erbringung von Gütern und Dienstleistungen: Innerhalb 
dieser Kategorie besitz en die städtischen Gebiete wieder 
einmal mit knapp 50 Prozent die Mehrheit. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass in den städtischen Gebieten aufgr-
und der höheren Bevölkerungszahl viel mehr Dienstle-
istungen erbracht werden müssen, als in den ländlichen 
Gebieten. Diese Kategorie nimmt darüber hinaus in fast 
allen Gebietstypen den größten Anteil an den Gesamtaus-
gaben ein. Nur in den überwiegend ländlichen Gebieten 
wird für laufende Transferausgaben an Träger öff entli-
chen und privaten Rechts mehr Geld aufgewendet.

 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten, private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 
zu unterstütz en. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, 
dass sich derartige Ausgaben auf die Gemeindehaushalte 
des Gebietstyps 0 deutlich stärker auswirken.

 Zinsenausgaben: In diesem Zusammenhang wird die 
vorher schon kurz erwähnte Vermutung, dass überwieg-
end ländliche Gebiete mehr unter den in früheren Jahren 
aufgenommenen Krediten und somit verursachten Schul-
den leiden, als die städtischen Gebiete. Die beiden Gebi-
etstypen 0 und 1 beanspruchen in dieser Kategorie knapp 
73 Prozent der kategoriebezogenen Gesamtausgaben.

 Bereitstellung von Sachanlagevermögen; Investitionen und 
Investitionszuschüsse (Kapitaltransferausgaben): Die Ver-
teilung von Gesamtausgaben für die Bereitstellung von 
Sachanlagevermögen auf die einzelnen Gebietstypen 
wirkt relativ ausgeglichen (Ausnahme: Gebietstyp 2, was 
auf die geringe Zahl der Gemeinden zurückzuführen ist). 
Im Zusammenhang mit der Verteilung innerhalb des Ge-
meindehaushaltes sind die Ausgaben für überwiegend 
ländliche und intermediäre Gebiet nur von geringer Be-
deutung, während sie in überwiegend städtischen und 
städtischen Gebieten den zweitgrößten Anteil im Bezug 
auf die Gesamtausgaben ausmachen.

 Schuldentilgung: Bei der Schuldentilgung hingegen ist 
der Anteil der städtischen Gebiete gegenüber dem Anteil 
überwiegend ländlicher Gebiete um 10 Prozent höher.

 Gesamteinnahmen und –ausgaben gemäß volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung (VGR): In beiden Kategorien ist eindeutig 
zu erkennen, dass der Anteil der städtischen Gebiete viel 

Tabelle 7. Vereinfachte Ökonomische Gliederung des Gemeindehaushaltes

Quelle: Rechnungsabschluss gemäß VRV 1997 idf. BGBl. II Nr. 118/2007.
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höher ist als jener der überwiegend ländlichen Gebiete. 
Das bedeutet, dass die städtischen Gebiete zwar höhere 
Einnahmen als die ländlichen Gebiete haben, dafür aber 
auch höhere Ausgaben verzeichnen.

 Freie Finanzspitz e: Auch bei der Betrachtung der Anteils-
werte je Gebietstypen bezüglich der Freien Finanzspitz e 
ist die Besserstellung der städtischen Gebiete gegenüber 
der überwiegend ländlichen Gebiete zu vermerken.

 Schuldenstand insgesamt: Der Schuldenstand und die Freie 
Finanzspitz e stehen in engem Zusammenhang, womit 
sich der hohe Anteil der überwiegend ländlichen Gebi-
eten beim Schuldenstand erklärt. 

Die in der nachfolgenden Tabelle 9 dargestellten Pro-Kopf-
Werte je Gebietstyp und je Einnahmen- oder Ausgabenkate-
gorie des Gemeindehaushaltes können die Befunde aus Tabelle 
8 teilweise noch bekräftigen und erklären. Die für die Berech-
nung benötigten Daten zur Einwohnerzahl je Gebietstyp 
können der Tabelle 2 (vorne) entnommen werden. Dort wur-
de bereits gezeigt, dass der Gebietstyp 0 (überwiegend länd-
liche Gebiete) eine geringfügig höhere Bevölkerungszahl auf-
weist als die städtischen Gebiete. Zu berücksichtigen ist hier 
jedoch die fl ächenmäßig größere Ausdehnung der ländlichen 
Gebiete.
Beim genaueren Vergleich zwischen „ländlich“ und „städ-
tisch“ wurden nachfolgende Besonderheiten ausfi ndig ge-
macht:

Tabelle 8. Anteile der Gebietstypen an den Kategorien der Ökonomischen Gliederung (alle An-
gaben in Prozent)

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnung, 2010.
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 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 
zu unterstütz en. Dies macht sich verständlicherweise 
auch in den Pro-Kopf-Werten bemerkbar, da die Bev-
ölkerungszahl in überwiegend ländlichen Gebieten ja nur 
minimal größer ist als in städtischen Gebieten.

 Kapitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts: Die Vermu-
tung, dass ländliche Gemeinden von Land, Bund oder 
der Europäischen Union stark unterstütz t werden, kann 
durch die berechneten Pro-Kopf-Werte ebenfalls weiter 
bestärkt werden.

 Erbringung von Gütern und Dienstleistungen: Städtische 
Gebiete haben hier u.a. aufgrund ihrer zentralörtlichen 
Funktionen pro Kopf eine etwa doppelt so hohe Ausga-
benerfordernis als ländliche Gebiete.

 Laufende Transferausgaben an Träger öff entlichen und priva-
ten Rechts: Die städtischen Gebiete haben in diesem Rah-
men durch ihre höheren Einnahmen viel mehr Möglich-
keiten private oder öff entliche Rechtsträger mit Kapital 

zu unterstütz en. Dies macht sich auch im Prokopfwert 
dieser Gebiete spürbar.

 Zinsenausgaben: Es wird vermutet, dass überwiegend 
ländliche Gebiete mehr unter den in früheren Jahren auf-
genommenen Krediten und dadurch verursachten Schul-
den leiden, als die städtischen Gebiete.

 Schuldentilgung: Bei der Schuldentilgung hingegen ist 
der Anteil der städtischen Gebiete gegenüber dem An-
teil überwiegend ländlicher Gebiete sogar höher, was 
mit Berücksichtigung der Zinsenausgaben darauf hin-
weist, dass städtische Gebiete ihre Kredite viel schneller 
abzahlen können.

 Freie Finanzspitz e: Auch bei der Betrachtung der Pro-Kopf-
Werte je Gebietstypen bezüglich der Freien Finanzspitz e 
ist die Besserstellung der städtischen Gebiete gegenüber 
der überwiegend ländlichen Gebiete zu vermerken.

 Schuldenstand insgesamt: Der Schuldenstand ist durch die 
geringeren Möglichkeiten, die Schulden abzubezahlen 
klarerweise in überwiegend ländlichen Gebieten auch 
pro Kopf höher als in städtischen Gebieten.

Tabelle 9. Pro-Kopf-Werte der ökonomischen Kategorien je Gebietstyp (alle Angaben in €/EW)

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnung, 2010.
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3.2.2.  Entwicklung des Gemeindehaushaltes im Zeitraum 
von 2000 bis 2008
Bisher wurde ausschließlich eine statische Analyse des Ge-
meindehaushaltes der vier defi nierten Gebietstypen durch-
geführt. In Ergänzung dazu wird nun der Gemeindehaushalt 
aus dem Jahr 2000 hinzugezogen und jenem des Jahres 2008 
gegenübergestellt.
Für den Vergleich der Gemeindehaushalte dieser beiden 
Jahre werden jedoch nur drei Kategorien der ökonomischen 
Gliederung herangezogen, welche als besonders bedeutend 
für den gesamten Gemeindehaushalt gelten. Dabei handelt 
es sich um:

 die Gesamtausgaben gemäß VGR,
 die Freie Finanzspitz e und
 den Schuldenstand gesamt am Ende des Jahres.

Gleich wie für die Werte aus dem Jahr 2008 wurde für den 
Gemeindehaushalt von 2000 für jede einzelne Kategorie je 
Gebietstyp die Summe der Einnahmen und Ausgaben gebil-
det. Anschließend wurde daraus der Anteilswert je Kategorie 
und Gebietstyp berechnet und schließlich auf Basis der Ta-
belle  die jeweiligen Pro-Kopf-Werte ermitt elt. Die Ergebnisse 
dieser Berechnungen sind in den drei nachfolgenden Abbil-
dungen (Abb. 4, 5 und 6) in Diagrammen dargestellt.

Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Ausgangswert (siehe Abbildung 4)
Im Zusammenhang mit den Gesamtausgaben gemäß VGR 
sind in allen Gebietstypen Zunahmen zu verzeichnen, was 
dazu führt, dass auch die Summe über alle Gebietstypen eine 
starke Steigung vom Jahr 2000 in das Jahr 2008 verzeichnet.
Bezüglich des Verlaufes der Freien Finanzspitz e ist anzu-
merken, dass diese in den überwiegend ländlichen und den 
intermediären Gebieten einen leichten Anstieg verzeichnen 
konnte, währenddessen sie in den städtischen Gebieten ge-
sunken ist.
Genau gegensätz lich verhält es sich beim Schuldenstand der 
Gemeinden. In den überwiegend ländlichen und intermedi-
ären Gebieten kam es zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 
2008  zu einem Anstieg der Schulden. In den städtischen Ge-
bieten hingegen konnte ein Rückgang des Schuldenstandes 
verzeichnet werden. Insgesamt ist in ganz Österreich (alle 
Gebietstypen zusammengezählt) ein Anstieg des Schulden-
standes zu beobachten.

 Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Anteilswerte (siehe Abbildung 5)
Beim Vergleich der Anteilswerte aus den Jahren 2000 und 
2008 ist auff allend, dass in jeder der drei zur Analyse hin-
zugezogenen Kategorien der ökonomischen Gliederung des 
Gemeindehaushaltes in den Gebietstypen 0 bis 2 ein Anstieg 

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 4. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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des Anteils festgestellt werden kann, während in den städti-
schen Gebieten (Gebietstyp 3) eine Verringerung des Anteils 
beobachtet wird.
In Rückkoppelung mit dem ersten Analyseschritt , dem Ver-
gleich der Summen der Ausgangswerte, kann die Kenntnis 
gewonnen werden, dass bezüglich der Gesamtausgaben 
zwar in allen Gebietstypen ein Zuwachs verzeichnet werden 
konnte, jene in Gebietstypen 0 bis 2 jedoch im Gegensatz  zu 
jenen im Gebietstyp 3 deutlich höher waren. Es kommt da-
her zu einer Verschiebung der Anteile zu Gunsten der über-
wiegend ländlichen, intermediären und überwiegend städti-
schen Gebieten.
Weitet man nun den Blickwinkel auf die Entwicklung der 
Anteilswerte am Schuldenstand der vier Gebietstypen aus 
(Abbildung 5), kann der Anstieg der Gesamtausgaben und 
der Freien Finanzspitz e auf die Vergrößerung des Schulden-
standes zurückgeführt werden. 

 Analyse der zeitlichen Veränderung der Finanzlage auf 
Basis der Pro-Kopf-Werte (siehe Abbildung 6)
Im Vergleich der Pro-Kopf-Werte der Jahre 2000 und 2008 
nach den drei Kategorien der ökonomischen Gliederung je 
Gebietstyp sieht man ein ähnliches Bild wie bei den Anteils-
werten.
Der Unterschied liegt allerdings darin, dass in der Katego-
rie der Gesamtausgaben gemäß VGR in allen Gebietstypen 

eine Zunahme bei den Pro-Kopf-Werten beobachtet werden 
kann, während in Gebietstyp 3 (städtische Gebiete) bei den 
Anteilswerten ein Verlust festz ustellen war. Dies zeigt, dass 
zwar auch die städtischen Gebiete einen Anstieg der Gesamt-
einnahmen verzeichnen konnten, im Vergleich zu den vier 
anderen Gebietstypen jedoch nur in unterdurchschnitt lichem 
Ausmaß. 

3.3.  Ergebnisse der beiden Vergleiche
Vergleicht man die Gemeindehaushalte der vier Gebietsty-
pen, dann können vor allem hinsichtlich des Kapitaltransfers 
von Trägern öff entlichen Rechts, der Schuldenaufnahme und 
dem Schuldenstand sowie der Freien Finanzspitz e deutliche 
Unterschiede beobachtet werden.
In den weiteren Kategorien können großteils ebenfalls mar-
kante Abweichungen zwischen den Gebietstypen festgestellt 
werden. Diese beruhen jedoch oftmals auf den großen Un-
terschieden in der Bevölkerungszahl. So sind die Kategorien 
„Eigene Steuern“ und „Ertragsanteile“, aber auch die Erbrin-
gung von Gütern und Dienstleistungen in ihrem Ausmaß 
stark von der Bevölkerungszahl abhängig.
Im zeitlichen Vergleich der Gemeindehaushalte (2000-2008) 
zeigte sich in gewissen Bereichen eine Verbesserung des 
Gemeindehaushaltes. Demgegenüber stehen allerdings der 
negative Verlauf der Freien Finanzspitz e in den städtischen 
Gebieten, sowie auch der steigende Schuldenstand der über-
wiegend ländlichen und intermediären Gebiete.

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 5. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
mithilfe von Anteilswerten und hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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4.  Fazit
Während der Auseinandersetz ung mit dem ländlichen Raum 
und der Suche nach einer eindeutigen oder zumindest ein-
heitlichen Defi nition hat sich herausgestellt, dass es weder 
das Eine noch das Andere gibt. Es wurden zahlreiche Ausar-
beitungen über die Defi nition des ländlichen Raumes gefun-
den, diese waren allerdings in einer solchen Weise aufgestellt, 
dass sie genau auf den jeweiligen Betrachtungsschwerpunkt 
zugeschnitt en waren. Darüber hinaus waren sich alle Auto-
ren einig über die Vielfalt des ländlichen Raumes und der 
daraus abgeleiteten Erkenntnis, dass es „DEN“ ländlichen 
Raum nicht gibt.
Diese Vielfalt des ländlichen Raumes wird in allen recher-
chierten Defi nitionen immer wichtiger und führt zur Berück-
sichtigung einer ansteigenden Anzahl an Indikatoren, welche 
einen Einfl uss auf den ländlichen Raum haben. Eine solche 
Ausweitung der Indikatoren macht die Festlegung des länd-
lichen Raumes allerdings um einiges komplizierter. Die Ge-
fahr, sich im Detail zu verlieren, wird folglich größer.
Der Versuch sich auf ein, zwei oder mehrere Indikatoren zu 
spezialisieren, aber nicht alle möglichen Charaktereigen-
schaften des ländlichen Raumes zu beachten, gewinnt daher 
immer mehr an Bedeutung. Eine solche Spezialisierung ist 
sinnvoll, wenn man möglichst schnell zu einer Defi nition des 
ländlichen Raumes kommen möchte. Außerdem ist es in die-
sem Fall möglich den defi nierten ländlichen Raum genau auf 
das Ziel der Analyse zuzuschneiden, indem unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetz t werden können.

Die Schlussfolgerung, die aus den Erkenntnissen der letz ten 
drei Absätz e gezogen wird, ist, dass es keine eindeutige De-
fi nition und Abgrenzung des ländlichen Raumes geben kann 
beziehungsweise, dass es aufgrund der Vielfalt des ländli-
chen Raumes fast unmöglich ist eine trennscharfe Einteilung 
in Raumeinheiten zu gewährleisten.
Im Rahmen der Analyse der Finanzlage des ländlichen und 
des städtischen Raumes konnte gezeigt werden, dass zum 
Teil große Unterschiede bestehen, welche vor allem auf die 
stark divergierenden Bevölkerungszahlen zurückzuführen 
sind. So verfügen größere Gemeinden oder Städte über höhe-
re Steuereinnahmen und auch höhere Ertragsanteile.
Von besonderem Interesse bei einem Vergleich der Gemein-
dehaushalte anhand der ökonomischen Gliederung sollten 
vor allem die laufenden Transferausgaben und –einnahmen 
von Trägern öff entlichen oder privaten Rechts sowie der Ka-
pitaltransfer von Trägern öff entlichen Rechts sein. Dabei soll 
die Bedeutung der Förderung der Europäischen Union so-
wie Bund und Land an den ländlichen Raum herausgefi ltert 
werden. Ebenfalls von großer Bedeutung ist ein Vergleich des 
Schuldenstandes und der Freien Finanzspitz e, da dieser mit 
wenig Aufwand einen guten Überblick über die Finanzlage 
einer Gemeinde gibt.
Durch einen zeitlichen Vergleich der Gemeindehaushalte 
können  die jeweiligen positiven und negativen Entwicklun-
gen den Gebietstypen zugewiesen werden. Von Vorteil ist 
hierbei eine Spezialisierung auf die für den Gemeindehaus-
halt aussagekräftigsten ökonomischen Kategorien, nämlich 
auf die Entwicklung der Gesamtausgaben, der Freien Finanz-
spitz e und des Schuldenstandes. 

Quelle: Gemeindegebarungsstatistik, 2010; GEMBON, 2010; eigene Berechnungen und Darstellung, 2010.

Abb. 6. Vergleich der Veränderung der Finanzlage im Zeitraum von 2000 bis 2008 der Gebietstypen 
mithilfe von Pro-Kopf-Werten und hinsichtlich dreier bedeutender ökonomischer Kategorien
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